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Die Alarmorganisation des EVU ist bereit

Der 1. Oktober 1954 ist in der sich über mehr
als fünfundzwanzig Jahre erstreckenden
Geschichte unseres Verbandes ein besonderes
Datum. Dieser Tag wurde als Bereitschaftstermin
für die Alarmorganisation festgesetzt und die

Bevölkerung des ganzen Landes weiss, dass von
diesem 1. Oktober an sich an verschiedenen Orten
der Schweiz einsatzbereite und mit dem notwendigen

Material versehene Funkgruppen befinden,
die sich in irgendwelchen Katastrophenfallen den

freiwilligen oder den Rettungsgruppen der
Behörden zur Hilfeleistung zur Verfugung stellen.
Damit ist diesen Hilfsorganisationen ein
wertvolles Mittel zugefugt worden, das ihnen innert
kürzester Frist Funkverbindungen zur Verfugung
stellt, die dazu beitragen sollen, die Rettungsarbeiten

zu beschleunigen und zu sichern. Wenn
bei Naturkatastrophen oder anderen Ereignissen
die Telephonleitungen zerstört sind, oder gerade
dort Geschehnisse eintreten, wohin keine

permanenten Verbindungen bestehen wie beispielsweise

im Hochgebirge, so können von amtlichen
oder zivilen Stellen jederzeit unsere Alarmgruppen
aufgeboten werden. Es ist dann die Aufgabe
dieser Gruppen, sofort sämtliche Massnahmen zu

treffen, um im Bereiche des Möglichen die

benotigten Verbindungen durch Radiotelephonie

zu schaffen. Mit diesen nun zur Verfugung
stehenden Mitteln sollte es nun nicht mehr

geschehen, dass durch Bergsturze, Überschwemmungen

oder Lawinen niedergange abgeschlossene
Ortschaften oder Taler ohne Verbindung zur

Aussenwelt bleiben müssen und niemand weiss,

wann Hilfe erwartet werden kann oder was von

den Abgeschlossenen am dringendsten benötigt
wird. Die schweren Lawinenniedergange der

letzten Jahre und die Überschwemmungen dieses

Herbstes haben erneut mit eindringlicher
Deutlichkeit gezeigt, wie nützlich in diesen Fallen gut
funktionierende Nachrichtenverbindungen
gewesen wären. Nun sind diese Mittel vorhanden,

das benötigte Funk- und Hilfsmaterial steht bereit

und die Alarmgruppen sind gebildet. Wir sind

uns alle bewusst, dass wir gegenüber der
Öffentlichkeit eine ernste Verpflichtung übernommen

haben und müssen alles daran setzen, dass im

Falle eines Hilferufes unsere Aufgabe restlos

erfüllt werden kann. Wenn uns aus dem Ausland
ein dringender Hilferuf erreicht, so kann unter

Umstanden auch ausserhalb des schweizerischen

Gebietes ein Einsatz erfolgen. Allerdings muss in

diesem Augenblick beim Eidg. Militardepartement

um eine Spezialbewilligung nachgesucht werden.

Es ist erfreulich, nachdem der endgültige Be-

schluss zur Ausführung unserer Alarmorganisation

erst in diesem Frühjahr gefasst wurde, die

Gruppen nun bereits zur Verfügung stehen und

ihr Material erhalten haben. Obschon wir nun

bereit sind und unszum jederzeitigen Einsatz bereit

erklart haben, hoffen wir im Interesse unseres

Landes und unserer Bevölkerung, dass möglichst

wenig Geschehnisse eintreten werden, die

unseren Einsatz erfordern. Wenn aber das Schicksal

uns zum Eingreifen zwingt, so werden wir bereit

sein und unsere freiwillig übernommene Aufgabe,
die nun zur ernsten Verpflichtung geworden ist,

gerne erfüllen.
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